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RS OGH 1962/9/27 5Ob252/62
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.09.1962

Norm

ABGB §371 C

Rechtssatz

I m § 371 ABGB werden zwei nicht zusammengehörige Tatbestände miteinander verquickt, nämlich einerseits der

Erwerb durch Vermengung und anderseits der redliche Erwerb vom Nichteigentümer ( Klang 2. Au8age II S 230 ). Die

Beweislast hinsichtlich der Unredlichkeit des Beklagten trifft den Kläger.
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